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Erläuterung zur Wertung von Angeboten im Vergabever-
fahren „Schülerspezialverkehr“ 

 

Zur Wertung und Zuschlagserteilung der eingegangenen Angebote werden zwei 

Bewertungsstufen berücksichtigt. In der endgültigen Wertung sind bei allen Wer-
tungsstufen maximal 100 Punkte erreichbar. Diese Wertungsstufen sind der Preis 

und Vorgaben nach dem Saubere-Fahrzeuge-Beschaffungs-Gesetz (SaubFahr-
zeugBeschG),. Zur Verdeutlichung der einzelnen Wertungsstufen werden deren 

Grundlagen und Inhalt im Folgenden erläutert.  
 
Den Zuschlag erhält das wirtschaftlichste Angebot. 

 
1. Wertungsstufe – Preis (90%) 

In einem Los dient der günstigste angebotene Preis als Referenzwert und wird 
mit der hier höchsten zu erreichenden Punktzahl bewertet. Die Preise der übri-
gen Angebote werden nun in ein prozentuales Verhältnis zu dem Referenzwert 

gesetzt und entsprechend dieser Abweichung geringer bepunktet. Insgesamt 
sind in dieser Wertungsstufe 90 Punkte zu erreichen, die dem günstigsten an-

gebotenen Preis, also dem Referenzwert, zugeschlagen werden.  
 
2. Wertungsstufe – Qualität „Saubere Fahrzeuge“ gem. SaubFahrzeugBe-

schG (10%) 
Insgesamt sind in dieser Wertungsstufe 10 Punkte zu erreichen nach Folgendem 

Punktesystem: 
 

Bieter mit 100 % sauberen Fahrzeugen 10 Punkte 

Bieter mit mehr als 38,5 % saubere Fahr-
zeuge 

5 Punkte * prozent. Anteil / 66,66 

Bieter zwischen 0 % und 38,5 % saubere 
Fahrzeuge 

1 Punkt 

Bieter ohne saubere Fahrzeuge 0 Punkte 

 

„Saubere Fahrzeuge“ gemäß der Richtlinie 2014/94/EU basieren auf folgenden 
alternativen Antriebstechnologien:  

• Elektrizität 
• nachhaltige Biokraftstoffe (gem. Art. 2 Abs. 1 Richt-

linie 2009/28/EG) 

• Wasserstoff • synthetische und paraffinhaltige Kraftstoffe 

• Flüssiggas LPG • Erdgas (CNG, LNG, inkl. Biomethan) 

 

Nach Auswertung der Angebote erhält der Bieter den Zuschlag, der den höchsten 
Punktwert erreicht. Einzelfällen auch vorkommen, dass der Zuschlag nicht zwin-

gend auf den höchsten Punktewert erteilt wird, sondern auch auf die folgenden 
Punkteränge.  
 

Bei Rundungen im Rahmen der Punkteermittlung wird kaufmännisch gerundet.  


